
Gesetze

e) Wähleraufträge und Empfehlungen der Wähler schnell 
und sorgfältig zu bearbeiten;

f) regelmäßig öffentliche Sprechstunden abzuhalten;
g) mindestens einmal jährlich der Bevölkerung Rechenschaft 

über die Tätigkeit der Volksvertretung und über ihre 
eigene Arbeit als Abgeordnete zu legen und laufend über 
den Stand der Erfüllung der Wähleraufträge und der an 
sie herangetragenen Wünsche, Vorschläge und Beschwer
den der Bürger zu berichten;

h) ihre Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit den gesell
schaftlichen Organisationen und den Ausschüssen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland durch
zuführen.

§23
(1) Die Leiter der staatlichen Organe, Betriebe und Einrich

tungen sind verpflichtet, die Abgeordneten auf deren Wunsch 
unverzüglich zu empfangen und bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
zu unterstützen.

(2) Die Abgeordneten der örtlichen Volksvertretungen dürfen 
nicht wegen ihrer Abstimmung oder wegen der in Ausübung ihrer 
Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder zur Verantwortung gezogen werden. Dies 
gilt nicht für Verleumdungen im Sinne des Strafgesetzbuches.

§24
(1) Die Abgeordneten bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit 

keines Urlaubs.
(2) Den Abgeordneten dürfen aus ihrer Abgeordnetentätigkeit 

keine beruflichen und materiellen Nachteile erwachsen.
(3) Die Abgeordneten sind berechtigt, öffentliche Verkehrs

mittel in dem Zuständigkeitsbereich ihrer Volksvertretung (in 
Großstädten im Stadtgebiet) unentgeltlich zu benutzen.

§25
(1) Das Mandat eines Abgeordneten erlischt
a) bei Beendigung der Tätigkeit der Volksvertretung;
b) durch Tod des Abgeordneten;
c) durch Verlust der Wählbarkeit.
(2) Die Volksvertretung stellt in den Fällen des Abs. 1 b) und 

c) die Tatsache des Erlöschens des Mandats eines Abgeordneten 
fest.
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